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RATGEBER

AHV

Meine beiden Binder nnd Zcb bZZ-

den eine Frbe«gemeZn.scbajZf. Wir
besitzen ein Fin/Fmi/ienban.s', in
dem icb einen WobnfeiZ babe, so-
wie ein Ferienbans. beb Zebe von
der A77V (Fr 7572.- monafZicb)
sowie von Zinsen ans Ob/igaf/onen
im Werfe von Fr. 500 000.-.
Miissfen meine Finder /iir mieb
ankommen, /ai/s bei einem AZfers-
oder F/Zegebeiman/enfbaZf die
«/bissigen» Finanzen niebf ansrei-
eben, beziebnngsweise, miissfen
die Liegenscbq/fen veränsserf
werden Oder gibf es sonsf Fege-
Zangen, die sebon jetzt gefrq//en
werden bönnfen

Vorerst darf ich feststellen, dass
Sie über eine gute Altersvorsorge
verfügen, so dass keine Veranlas-

sung dafür besteht, sich heute allzu
grosse Sorgen zu machen. Ein AI-
tersheimaufenthalt könnte mit Ih-
ren Mitteln sicher finanziert wer-
den, ohne dass Ihre Töchter bean-
sprucht werden müssten.

Sollte sich tatsächlich die Notwen-
digkeit eines kostspieligen Pflege-
heimaufenthaltes ergeben, so
könnten zusätzlich Leistungen der
Krankenkasse sowie allenfalls
Hilflosenentschädigung der AHV
beansprucht werden. Ein allenfalls
verbleibender Fehlbetrag müsste
eventuell durch teilweise Veräus-

serung von Obligationen gedeckt
werden. Wenn dies bei ausseror-
dentlich hohen Pflegekosten nicht
mehr ausreichen würde, könnte
vor dem Bezug von Ergänzungs-
leistungen allenfalls eine Bean-
spruchung Ihres Liegenschaftsan-
teils in Frage kommen, was folgen-
dermassen geschehen könnte:
• durch Anpassung der Hypothe-

karschulden

• durch Übertragung Ihres Lie-
genschaftenanteils auf Ihre Kin-
der, was durch entsprechende
Verzinsung durch Ihre Kinder
abgegolten werden müsste.

Erst wenn diese Möglichkeiten
ausgeschöpft sind, würde sich die
Frage einer Veräusserung der Lie-
genschaft stellen.
Je nach Fälligkeit von Teilen Ihrer
Obligationen stellt sich die Frage
der Form der Wiederanlage oder
zusätzlicher Versicherungslösun-
gen für den Pflegefall, zum
Beispiel mit Einmalprämie und

Rückerstattungsmöglichkeit. AI-
lerdings müssten Sie sich dabei gut
beraten lassen, denn Ihre Vorsorge
ist bereits heute vielseitig ausge-
baut.
Sollten trotzdem Ihre Mittel län-
gerfristig für allfällige Pflegeko-
sten nicht ausreichen, bestünde die

Möglichkeit von Ergänzungslei-
stungen zur AHV. Wenn schon we-
nig wahrscheinlich ist, dass Sie je
Ergänzungsleistungen werden be-

anspruchen müssen, so können Sie

um so mehr davon ausgehen, dass

Ihre Kinder aller Voraussicht nach
nie für Sie werden aufkommen
müssen. Damit erübrigen sich mei-
nes Erachtens weitere Regelungen
im heutigen Zeitpunkt. Vielmehr
könnte damit allenfalls ein Ver-
zieht auf Vermögen verbunden
sein, der sich bei einer allfälligen
Ergänzungsleistung zu Ihren Un-
gunsten auswirken könnte.

Dk Zn/: FrrFoZ/Fnor

Recht

Erbfrage
7cb bin in zweifer Fbe verheiratet.
Veben Fe« FinFern ans Fieser Fbe
brachte Zcb aneb FinFer ans mei-
«er ersten Fbe mZf. TZabe« meine
FinFer ans erster Fbe nacb Fem
FoFe meinerzweifen GaffZn eZn An-
reebf an/eZnen gewissen AnfeZZ Zb-

res Frbes? SoZZfe meine zweite
Fran nacb meinem FoFe wieFer
beZrafen, wZe sfebf es Farm mit Fem
Frbrecbf Zbres nenen Gaffen nnF
Fas Frbrechf meiner FinFer ans
erster nnF zweiter Fbe?

Die Beantwortung Ihrer Frage ist
nicht so schwierig, wie es zunächst
den Anschein macht. Ihre Kinder
aus erster Ehe haben gegenüber Ih-
rer zweiten Ehefrau kein gesetzli-
ches Erbrecht. Sie werden somit

Wollen Sie sich

verbrôw»©*»
lassen?

Nein! Hinterlegen Sie eine letztwillige Verfügung auf Erdbestattung
beim Zivilstands- oder Bestattungsamt Ihres Wohnortes.

Nehmen Sie unsere Hilfe in Anspruch!

Auskünfte und Unterlagen zum Thema sind erhältlich beim

Verein für Erdbestattung
und Persönlichkeitsschutz VE+P
Sekretariat
Waldparkstrasse 11

8212 Neuhausen
Tel. 053 22 78 20

Alters- und
Pflegeheimkosten
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